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selbstverständlich kommen wir Ihrem Auskunftsanspruch gemäß § 7 LIFG nach.


Derzeit ist das Planungsvorhaben â€žVideoÃŒberwachung am Europaplatzâ€œ noch

nicht in die konkrete Planungsphase eingetreten. Es bestehen daher weder

Vertragsunterlagen mit möglichen Vertragspartnern noch sonstige

Planungsunterlagen, die wir Ihnen zukommen lassen können.


Lediglich im Rahmen einer Vorstellungsrunde wurde seitens der Energie

Baden-Württemberg (EnBW) in der 12. öffentlichen Sitzung des

Hauptausschusses am 13. Oktober 2020 das Projekt â€žEnBW-SafePlacesâ€œ als

mögliches einsetzbares Programm zur Videoüberwachung vorgestellt.


Im Vorfeld bat das Ordnungs- und Bürgeramt sowohl den

Landesdatenschutzbeauftragten als auch das Innenministerium des Landes

Baden-Württemberg um datenschutzrechtliche Bewertung des Programms

â€žEnBW-SafePlaceâ€œ fÃŒr die VideoÃŒberwachung.


Seitens des Landesdatenschutz Baden-Württemberg erfolgte auf Anfrage der

Stadt Karlsruhe vom 14. Juli 2020, mit Antwort vom 22. Juli 2020, die

Bestätigung. Der Landesdatenschutz Baden-Württemberg sieht die Verwendung

des Produkts â€žEnBW SafePlacesâ€œ als datenschutzkonform an. Auch im

Tätigkeitsbericht des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg,

Herrn Dr. Stefan Brink, aus dem Jahr 2019 finden sich ab Seite 59 dessen

Einschätzung zur Videoüberwachung öffentlicher Plätze.


Unserem Antwortschreiben angefügt finden Sie sowohl unsere E-Mail-Anfrage

vom 14. Juli 2020 an den Landesdatenschutz Baden-Württemberg, dessen

Antwort per E-Mail vom 22. Juli 2020 sowie die Anfrage an das

Innenministerium Baden-Württemberg vom 3. August 2020 und deren Antwort vom

18. September 2020. Die vorherige Korrespondenz mit dem Innenministerium

Baden-Württemberg ist nicht mehr bei uns hinterlegt, kann daher nicht an

Sie herausgegeben werden. Der Tätigkeitsbericht des

Landesdatenschutzbeauftragten für das Jahr 2019 ist diesem Schreiben

ebenfalls als Anlage beigefügt.


Mit freundlichen Grüßen
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Stabsstelle Juristische Angelegenheiten

Kaiserallee 8, 76133 Karlsruhe

█████████████████
███████████████████
███████████████████████████

(See attached file: Anfragen an LDSB und IM zum Programm

EnBW-SafePlaces.pdf)(See attached file:

35.-Tätigkeitsbericht-für-den-Datenschutz-Web.pdf)


